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Habet LQ 1L, dilectissimı, DAX NOSEra pericula $Ud UUnser Friea’enséu-
stand, meıne Lieben, hat also auch SCeINE Gefahren.

Leo der Große

als Restauration
Anfang Maı geschah zwıschen Rom un: dem kleinen De- Diese verurteilte nach einem otftfensichrtlich ergebnıslos
tropolıs Rande VO  S Rıo ELWAS, das Jahre nach dem verlaufenen Kolloquium miıt Kardınal Ratzınger Boffs
Zweıten Vatıkanum sıch sehr fremdartig ausnımmt. uch Ekklesiologie. In eıner 11. März veröffentlichten
WENN für die für das Geschehen Verantwortlichen VeTr- „Nptificatio“ (vgl Maı 285 201 bezeichnete die
mutlich eLWAaS Selbstverständliches WAar un S1e des sıche- Glaubenskongregation Boffs Ausführungen ZUr Kıirchen-
LG  — Glaubens seın konnten, In der Sache richtig, In der struktur als „unhaltbar“ un als „gefährlıch für die SC
orm mılde und ın allem ZU Wohl der Kırche gehandelt sunde katholische Lehre“, kündıgte damals aber keıine
und iıhrer Befriedung beigetragen haben Sanktıonen Solche wurden auch nıcht mehr erwartet

Da auf eın formelles (prozessuales) Verfahren verzıichtet
Der Fall BofftfHeft 6  Herder  39. Jahrgang  Juni 1985  Korrespondenz  Habet igitur, dilectissimi, pax nostra pericula sua — Unser Friedenszu-  stand, meine Lieben, hat also auch seine Gefahren.  Leo der Große  Mehr als Restauration  Anfang Mai geschah zwischen Rom und dem kleinen Pe-  Diese verurteilte nach einem offensichtlich ergebnislos  tropolis am Rande von Rio etwas, das 20 Jahre nach dem  verlaufenen Kolloquium mit Kardinal Ratzinger Boffs  Zweiten Vatikanum sich sehr fremdartig ausnimmt. Auch  Ekklesiologie. In einer am 11.März veröffentlichten  wenn es für die für das Geschehen Verantwortlichen ver-  „Nptificatio“ (vgl. HK, Mai 1985, 201 f.) bezeichnete die  mutlich etwas Selbstverständliches war und sie des siche-  Glaubenskongregation Boffs Ausführungen zur Kirchen-  ren Glaubens sein konnten, in der Sache richtig, in der  struktur als „unhaltbar“ und als „gefährlich für die ge-  Form milde und in allem zum Wohl der Kirche gehandelt  sunde katholische Lehre“, kündigte damals aber keine  und zu ihrer Befriedung beigetragen zu haben.  Sanktionen an. Solche wurden auch nicht mehr erwartet.  Da auf ein formelles (prozessuales) Verfahren verzichtet  Der Fall Boff ...  worden war, herrschte die allgemeine Meinung vor, Rom  würde sich mit einer Verurteilung in der Sache begnügen,  Dem brasilianischen Franziskaner Leonardo Boff wurde  zumal der „Verurteilte“ damals gleich erklärte, er nehme  von der römischen Ordenskongregation auf Veranlas-  „die von der Glaubenskongregation gemachten Vorbe-  sung durch die Glaubenskongregation in einem von den  halte“ an.  Vorsitzenden der beiden Kongregationen gemeinsam un-  Offensichtlich aber bildete die Notificatio vom 11. März  terzeichneten Brief an den Generaloberen der Franziska-  ner ein (zeitlich nicht befristetes) Rede- und Schreibver-  und das erst Anfang Mai bekannt gewordene Rede- und  Schreibverbot ein zwischen Glaubens- und Ordenskon-  bot erteilt. Dieses wurde amtlich als „eine Periode gehor-  sam-unterwürfigen Schweigens“ umschrieben. Auf die  gregation abgesprochenes Maßnahmenpaket: die Glau-  Rückfrage, wie dies zeitlich zu verstehen sei, erhielt der  bensbehörde beschränkte sich auf die deklaratorische  Verurteilung und einigte sich mit der Ordenskongrega-  Generalobere der Franziskaner die Auskunft: vorläufig  für ein Jahr.  tion als der zuständigen Disziplinarbehörde über die Ver-  hängung der Sanktionen. Die Ordensoberen von Boff in  Boff darf während des auferlegten „Bußschweigens“  keine öffentlichen Vorträge halten, keine Interviews ge-  Rom und in Brasilien wurden nur als Überbringer der  Maßnahmen eingeschaltet, an ihrem Zustandekommen  ben, an keinen Tagungen als Redner oder Podiumsteil-  hatten sie keinen Anteil. Die disziplinarischen Maßnah-  nehmer auftreten, er darf nichts publizieren, an keiner  Publikation mitwirken und auch keine vorbereiten. Er  men wurden überdies nicht publiziert. Erst als Freunde  des Gemaßregelten erste Hinweise gaben und die brasilia-  muß die Schriftleitung der „Revista Eclesiastica Brasi-  leira“ aufgeben und auch alle Herausgeberfunktionen ru-  nische Presse darüber berichtete, folgte eine offizielle Be-  stätigung durch den Leiter des vatikanischen Pressesaales.  hen lassen. Für den Fall der Nichtbefolgung der Auflagen  wurden Boff weitere Strafen angedroht; die „nächste“  wäre dann wohl die Suspendierung vom geistlichen Amt.  ... Fatal und symptomatisch ...  Nicht betroffen ist — zunächst jedenfalls — seine Lehrtätig-  keit an der Franziskanerhochschule in Petropolis.  Der Vorgang ist ebenso fatal wie symptomatisch. Es  wurde ein Mann bestraft, dessen Glaube und kirchliche  Der bekannte Befreiungstheologe, der in seinem jüngsten  Gesinnung trotz manch wortreicher Polemik nie in Zwei-  Buch „Kirche, Charisma und Macht“ vor allem die fakti-  fel gezogen wurde . Die Art der Bestrafung ist dergestalt,  schen Kirchenstrukturen aus der Sicht seiner Theologie  daß sie über den Betroffenen hinaus gerade die Gutwillig-  angriff (vgl. HK, Oktober 1984, 473 ff.), geriet darüber in  sten in der Kirche vor den Kopf stößt. Sie ist von einer  eine Auseinandersetzung mit der Glaubenskongregation.  Art, wie sie trotz wachsender Zeichen eines wieder unge-worden WAafr, herrschte die allgemeıne Meınung VOT, KRom

würde sıch mıiıt eıner Verurteilung INn der Sache begnügen,
Dem brasılianıschen Franzıskaner Leonardo Boff wurde zumal der „Verurteılte“ damals gleich erklärte, nehme
VO  —_ der römischen Ordenskongregation auf Veranlas- „dıe VO der Glaubenskongregation gemachten Vorbe-
Sung durch die Glaubenskongregation 1n eiınem VO den halte  C
Vorsitzenden der beiden Kongregationen gemeınsam Offensichtlich aber ildete die Notificatıo VO 11 Märzterzeichneten Brieft den Generaloberen der Franzıska-
ner eın (zeıtlıch nıcht befristetes) ede- und Schreibver- und das CHSE Anfang Maı ekannt gewordene ede- un

Schreibverbot eın zwıschen Glaubens- und Ordenskon-bot erteılt. Diıeses wurde amtlıch als ‚eıne Periode gehor-
sam-unterwürfigen Schweıigens“ umschrieben. Auf die gregatıon abgesprochenes Maßnahmenpaket: dıe Jlau-
Rückfrage, WI1e dies zeıtlich verstehen sel, erhielt der bensbehörde beschränkte sıch autf die deklaratorische

Verurteiulung und einıgte sıch mıt der Ordenskongrega-Generalobere der Franzıskaner dıe Auskunfrt: vorläufıg
für eın Jahr t10n als der zuständıgen Dıiıszıplinarbehörde über dıe Ver-

hängung der Sanktionen. Dıie Ordensoberen VO Boff InBoff darf während des auferlegten „Bußschweigens“
keine öffentlichen Vorträge halten, keine Interviews SC

Rom un iın Brasılien wurden 1U  a als Überbringer der
Mafßnahmen eingeschaltet, ihrem Zustandekommenben, keinen Tagungen als Redner oder Podiumsteil- hatten S1€e keinen Anteıl. Dıie dıszıplinariıschen Ma{fbsnah-nehmer auftreten, dartf nıchts publızıeren, keiner

Publikation mıtwırken und auch keıine vorbereıten. Er INe  - wurden überdies nıcht publızıert. TSTt als Freunde
des Gemaßregelten Hınweıise gyaben un dıe brasılıa-mu dıe Schriftleitung der „Revısta Eclesiastıiıca Brası-

leira“ aufgeben und auch alle Herausgeberfunktionen nısche Presse arüber berichtete, tolgte 1ne offizielle Be-
stätıgung durch den Leıter des vatıkanıschen Pressesaales.hen lassen. Für den Fall der Nıchtbefolgung der Auflagen

wurden Boff weıtere Straten angedroht; die „nächste“
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keit der Franzıskanerhochschule In Petropolıis. Der Vorgang 1St ebenso fatal WI1e€e symptomatısch. Es

wurde eın Mannn bestraft, dessen Glaube und kirchliche
Der bekannte Befreiungstheologe, der In seinem Jüngsten Gesinnung manch wortreicher Polemik n1€e In ‚WEe1-
Buch „Kırche, Charısma un Machrt“ VO  S allem die taktı- te]l gEZORECN wurde Dıie Art der Bestrafung 1St dergestalt,schen Kırchenstrukturen A4aUS der Sıcht seıner Theologie da{fß S1e über den Betroffenen hınaus gerade die Gutwillig-angrıff (vgl H  .9 Oktober 1984, 4/ 5 [E gerlet darüber ıIn Sten 1n der Kırche VOT den Kopf stöfßt. S1e 1St VO  — einer
iıne Auseinandersetzung miı1ıt der Glaubenskongregation. At: W1€e S1e wachsender Zeichen eınes wıeder UNSC-
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nıerteren Vollmachtsgebrauch durch dıe kırchliche Füh- logıen ” bescheimigt: übermäßige Aufmerksamkeit allein
runs nıcht mehr für möglıch gehalten wurde. Ile für das Amtlıche, Unterschätzung des einzelnen und der
dıejenıgen, dıe dıe mehrtach ekundete Absıcht der lau- Lebensmilieus als relıg1öser „Produktionsfaktoren”, Ver-
benskongregation, 1m Falle VO Kontlikten möglıchst ohne wandtschaftt mıiıt Klassengesellschaften, Sıchverlassen eIn-
Prozeß und damıt auch ohne Verurteilung auszukommen, se1t1g auf Vollmachten und Zwangsmittel. 1ıne AUSCN-
als Akt VWıllens, als eınen Fortschritt iın der Sache scheinlichere Bestätigung seiner gelegentlıch überzoge-
un: als Vermenschlichung des Vertahrens begrüfßten (vgl NCN Vorwürte konnte Boff nıcht erhalten.

August 1984, 360 C mussen Jetzt teststellen, da{fß Und alle jene, die der Beireiungstheologie und ihren
römische Behörden ungerührt und In einem wenıg INECN- Vertretern der zweıtelsfrejien Orıgıinalıtät ihrer Zl
schentfreundlichen Ton auf dem Verwaltungswege und sammenschau VO  a Evangelıum und Leben ein1ıges Uu-

verbrämt durch frühkirchlichen Sprachklang („Bußs- seLizen haben (an ihren vereintachten Gesellschaftsbil-
schweigen) Dıiszıplinarstrafen verhängen, die menschen- dern, ihrer Gemeinderomantık, der einseılıtigen
rechtliche Sachverhalte berühren. Das uneingeschränkte Entlehnung sozlologischer Leıitbilder AaUS dem MarxI1s-
Rede- und Schreibverbot tangıert die Meınungs- un: Se- IMUs, der Überschätzung der befreienden Volksftröm-
wıssensfreıheıt, die durch keın Disziplinarrecht un: keın migkeıt, dıe dıe Beifreiungstheologie zZzu Blühen bringen
Ordensgelübde aufgehoben 1St b7zw werden kann. wiıll), mUussen fast notgedrungen jedes Vertrauen 1n die
Nıemand In der Kırche wırd ernsthaft bestreıten wollen, theologisch-lehramtliche Funktion kriıtiısch-mahnender
dafß das (Lehr-)Amt das Recht hat, einem Theologen, des- Begleıtung, die iıne zentralkırchliche Glaubensbehörde
SCMH Auffassungen mMIt der Glaubenslehre der Kırche nıcht durchaus hat, verlieren. Öl1e werden 1m Vorgehen Roms
übereinstiımmen, die Lehrbefugnis entziehen, ıh VO  — 1U wenıger die Beschneidung VO  — Wıildwuchs als die
seinem Amt suspendıeren oder ıh notftalls auch 4aUS Herstellung der „Großen Diszıplın“, den me1lst übersehe-
der Kıirche auszuschließen. ber Schweıigegebote, dıe 11IC  = Hauptprogrammpunkt der beıden Konklave VO  s

jede freıe Meıinungsäußerung ıIn der Offentlichkeit Nier- 1978, V6rmutel_1: durch Druck, Diszıplinierungs- und
bınden, sınd Ausdruck eınes Z Kırche nıcht passenden Zwangsmafßnahmen dort, damıt Voran2ukommen IST.
und dıe Betroffenen 1ın ihrem Menschsein verletzenden All denen, die apst un Kıirche oft pauschal un unqualı-
obrigkeıitsstaatlichen Verhaltens, das 1mM profanen Bereich fiziert vorwerfen, S1e verkündeten War nach außen uUnNer-

1Ur noch ın Dıktaturen üblıch 1St bittliıch die Menschenrechte, würden diesen aber inner-
kırchlich nıcht gerecht, Ja verletzten S1e, werden durchDarüber hınaus erinnern die Ma{fßnahmen Boff

nıcht NUur In unangenehmster Weıse Publikationsver- solche VOoO  —_ der Lehrzucht- und der Diszıplinarbehörde In
zwıespältiger Eintracht auferlegten Unftfreiheiten allenbote und Sonderzensuren durch das alte Heılıge Offizıum

noch 1m unmıttelbaren Vorteld des /weıten Vatıkanums, bısherigen Argumenten noch zusätzliche geliefert.
S1e stellen auch 1ıne on unüblıche, eıgenartıge Ver-
schränkung VO Lehrzucht- un: Dıszıplinarmitteln dar246  Leitartikel  nierteren Vollmachtsgebrauch durch die kirchliche Füh-  logien“ bescheinigt: übermäßige Aufmerksamkeit allein  rung nicht mehr für möglich gehalten wurde. Alle  für das Amtliche, Unterschätzung des einzelnen und der  diejenigen, die die mehrfach bekundete Absicht der Glau-  Lebensmilieus als religiöser „Produktionsfaktoren“, Ver-  benskongregation, im Falle von Konflikten möglichst ohne  wandtschaft mit Klassengesellschaften, Sichverlassen ein-  Prozeß und damit auch ohne Verurteilung auszukommen,  seitig auf Vollmachten und Zwangsmittel. Eine augen-  als Akt guten Willens, als einen Fortschritt in der Sache  scheinlichere Bestätigung seiner gelegentlich überzoge-  und als Vermenschlichung des Verfahrens begrüßten (vgl.  nen Vorwürfe konnte Boff nicht erhalten.  HK, August 1984, 360 ff.), müssen jetzt feststellen, daß  Und alle jene, die an der Befreiungstheologie und ihren  römische Behörden ungerührt und in einem wenig men-  Vertretern trotz der zweifelsfreien Originalität ihrer Zu-  schenfreundlichen Ton auf dem Verwaltungswege und  sammenschau von Evangelium und Leben einiges auszu-  verbrämt durch frühkirchlichen Sprachklang („Buß-  setzen haben (an ihren vereinfachten Gesellschaftsbil-  schweigen“) Disziplinarstrafen verhängen, die menschen-  dern, an ihrer Gemeinderomantik, an der einseitigen  rechtliche Sachverhalte berühren. Das uneingeschränkte  Entlehnung soziologischer Leitbilder aus dem Marxis-  Rede- und Schreibverbot tangiert die Meinungs- und Ge-  mus, an der Überschätzung der befreienden Volksfröm-  wissensfreiheit, die durch kein Disziplinarrecht und kein  migkeit, die die Befreiungstheologie zum Blühen bringen  Ordensgelübde aufgehoben ist bzw. werden kann.  will), müssen so fast notgedrungen jedes Vertrauen in die  Niemand in der Kirche wird ernsthaft bestreiten wollen,  theologisch-lehramtliche Funktion kritisch-mahnender  daß das (Lehr-)Amt das Recht hat, einem Theologen, des-  Begleitung, die eine zentralkirchliche Glaubensbehörde  sen Auffassungen mit der Glaubenslehre der Kirche nicht  durchaus hat, verlieren. Sie werden im Vorgehen Roms  übereinstimmen, die Lehrbefugnis zu entziehen, ihn von  nun weniger die Beschneidung von Wildwuchs als die  seinem Amt zu suspendieren oder ihn notfalls auch aus  Herstellung der „Großen Disziplin“, den meist übersehe-  der Kirche auszuschließen. Aber Schweigegebote, die  nen Hauptprogrammpunkt der beiden Konklave von  jede freie Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit unter-  1978, vermuten: durch Druck, Disziplinierungs- und  binden, sind Ausdruck eines zur Kirche nicht passenden  Zwangsmaßnahmen dort, wo damit voranzukommen ist.  und die Betroffenen in ihrem Menschsein verletzenden  All denen, die Papst und Kirche oft pauschal und unquali-  obrigkeitsstaatlichen Verhaltens, das im profanen Bereich  fiziert vorwerfen, sie verkündeten zwar nach außen uner-  nur noch in Diktaturen üblich ist.  bittlich die Menschenrechte, würden diesen aber inner-  kirchlich nicht gerecht, ja verletzten sie, werden durch  Darüber hinaus erinnern die Maßnahmen gegen Boff  nicht nur in unangenehmster Weise an Publikationsver-  solche von der Lehrzucht- und der Disziplinarbehörde in  zwiespältiger Eintracht auferlegten Unfreiheiten zu allen  bote und Sonderzensuren durch das alte Heilige Offizium  noch im unmittelbaren Vorfeld des Zweiten Vatikanums,  bisherigen Argumenten noch zusätzliche geliefert.  sie stellen auch eine sonst unübliche, eigenartige Ver-  schränkung von Lehrzucht- und Disziplinarmitteln dar.  ... auf Kosten der ganzen Kirche  Wenn Boffs Theologie wirklich so unstatthaft und ge-  fährlich ist, warum wird das dann nicht in einem ordentli-  Fatal sind die im Fall Boff verhängten Zwangsmaßnah-  men in ihrer inneren Widersprüchlichkeit aber noch in ei-  chen Verfahren unter fairen Prozeßbedingungen festge-  nem ganz anderen Sinne. Boff ist ein frommer und trotz  stellt? Und warum beläßt man ihm dann die theologische  Dozentur an der ordenseigenen Hochschule? Jedem, der  eines nicht zu übersehenden streitbaren Temperaments  ein gehorsamsbereiter Katholik, Priester und Bettel-  der Kirche durch mangelnde Rechtgläubigkeit gefährlich  wird, müßte doch zunächst einmal, wie im Fall Küng ge-  mönch. Aber es trifft den einen, der fügt sich in Respekt  verdienender Demut. Beim zweiten kann man sich bereits  schehen, die Lehrerlaubnis entzogen werden. Es sieht  aber so aus, als ob nach Selbsteinschätzung der römischen  auf den ersten als Präzedenzfall berufen, beim dritten  wird es selbstverständlich, beim zehnten zur Gewohnheit.  Behörden die Argumente dafür nicht gereicht hätten und  Und der Katholizismus ist amts- und autoritätsgeprägt  daß diejenigen, die die Strafen verhängt haben, mehr als  genug, um auf diesem Wege Scharen mehr oder weniger  die T'heologie Boffs dessen Bekanntheitsgrad störte, man  gebeugter Kleriker und Laien vorauseilenden Gehorsams  ihn deshalb mit möglichst wirksamen Mitteln zum  Schweigen bringen und mit eben denselben Mitteln seine  hervorzubringen: Diese sind dann nicht frömmer und  nicht gläubiger als die angeblichen oder wirklichen Kir-  Kirchlichkeit testen wollte.  chenkritiker. Sie schimpfen hinter vorgehaltener Hand  Aber fatal ist nicht nur diese Inkongruenz der Maßnah-  über alles Mögliche und gar nicht zurückhaltend, sagen  men, fatal werden ihre Wirkungen in der Kirche und für  sich aber: Wenn ich den oder den Referenten hole, wenn  die Kirche sein. Wer bisher an Boffs „streitbarer Ekklesio-  ich den oder den Artikel veröffentlichte, wenn ich in die-  logie“ manches für polemische Übertreibung hielt, muß  ser oder jener Frage meine eigene Position als Professor,  anhand. des Vorgehens der beiden Kongregationen nun  Pfarrer, Erwachsenenbildner oder Bischof beziehe, dann  feststellen, daß sich die zentrale Kirchenleitung in seinem  bekomme ich Schwierigkeiten, alsotueich esliebernicht.  Fall ziemlich genau so verhält, wie es Boff in „Kirche,  So entsteht - speziell unter den kirchlich aktiven Gläubi-  Charisma und Amt“ beschrieben hat bzw. was er dort den  gen — ein Klima, in dem nicht nur Freiheit verdirbt, son-  Jaktischen Kirchenstrukturen an „katholizistischen Patho-  dern Lebendigkeit abstirbt. Freiheitsverlust trifft ganzauf Kosten der ganzen Kırche
Wenn Botffs Theologie wiıirklich unstatthaft und g-
tährlich St, wırd das dann nıcht in einem ordentlı- Fatal sınd dıe 1m Fall Boff verhängten Zwangsmadißnah-

INEeE  —_ In ihrer inneren Wıdersprüchlichkeit aber noch In e1-chen Verftfahren taıren Prozefßsbedingungen festge- IS SAanZ anderen Sınne. Boff 1St eın TOMMEer undstellt? Und beläfßrt 1194  z ıhm dann dıe theologische
Dozentur der ordenseigenen Hochschule? Jedem, der eiınes nıcht übersehenden streitbaren Temperaments

eın gehorsamsbereıter Katholık, Priester un Bettel-der Kırche durch mangelnde Rechtgläubigkeit gefährlıch
wiırd, müfste doch zunächst einmal, W1€e 1MmM Fall Küng SC

mönch. ber trıfft den eınen, der fügt sıch In Respekt
verdiıenender Demut. eiım zweıten kann Ina  DE siıch bereıtsschehen, die Lehrerlaubnis werden. Es sıeht

aber AaUs, als ob nach Selbsteinschätzung der römischen auf den ersten als Präzedenzfall berufen, beım drıtten
wiırd selbstverständlıich, beım zehnten AA Gewohnheıt.Behörden dıie Argumente dafür nıcht gyereicht hätten un Und der Katholizismus 1St AMMLS- und autorıtätsgeprägtda{fß dıejenıgen, dıe dıe Strafen verhängt haben, mehr als
SCHUS, auf diesem Wege Scharen mehr oder weniıgerdie Theologie Botts dessen Bekanntheıtsgrad stOrte, INa  - gebeugter Kleriker und Laıen vorauseılenden Gehorsamsıh eshalb mıt möglıchst wırksamen Miıtteln DA

Schweigen bringen un mi1t eben denselben Miıtteln seiıne hervorzubringen: Dıiese sınd dann nıcht römmer und
nıcht gyläubiger als die angeblıchen oder wiırklichen Kır-Kırchlichkeit LESECN wollte. chenkriütiker. S1ıe schimpfen hınter vorgehaltener and

ber $ata]l 1St nıcht 1U diese Inkongruenz der Ma{fßnah- über alles Möglıche und SAl nıcht zurückhaltend, AA
INCN, fatal werden hre Wırkungen iın der Kırche und für sıch aber: Wenn ich den oder den Referenten hole, wenn

die Kırche se1In. Wer biısher Botts „streıtbarer Ekklesio- ich den oder den Artıkel veröffentlıchte, WECNN ich In die-
log1ie” manches für polemische Übertreibung hıelt, mMUu ser oder jener Frage meılne eıgene Posıtion als Professor,
anhand des Vorgehens der beıden Kongregatiıonen 1U Pfarrer, Erwachsenenbildner oder Bischof bezıehe, dann
teststellen, dafß sıch die zentrale Kirchenleitung ın seinem ekomme ich Schwierigkeıiten, also LUE ich lhıeber nıcht.
Fall ziemlich n  u verhält, W1€e Boff In „Kırche, So entsteht spezıell den kırchlich aktıven Gläubıi-
Charısma un: Amt“ beschrieben hat bzw W AaS dort den SCH eın Klıma, In dem nıcht NnUu  _- Freiheit verdırbt, SOMN-

Jaktıschen Kırchenstrukturen „katholizıstischen Patho- dern Lebendigkeit abstirbt. Freiheitsverlust trifft yanz
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überwiıegend einzelne Personen, Gruppen, Rıchtungen. die Sıtuation In den Griuftf bekommen. Man Seiztie auch
S1ıe mögen-damıt zurechtkommen oder auch nıcht. ber dort VO  = Anfang nıcht auf das ausgleichende Element,
der Verlust Lebendigkeıt geht auf Kosten der anzen sondern alleın auf den Gegenpol und alleın nach rÖöm1-
Kiırche. Und 1St schon deswegen besonders fatal;, weıl schen Gesıichtspunkten, ohne über dıe Biıschöfe damıiıt

einer eıt befördert wırd, das kırchliche Leben A4US wiırklıich Autorıtat vermiıtteln können. ber die Hol-
Aufßen- und Bınnengründen, VO  —; der .gesellschaftlıchen landpolitik Roms 1e1 sıch SCH des dort ausufernden, In
Umwelt her WI1eEe 4aUS innerem Kräftemangel akuten Er- Mıinderheiten verliebten Gruppenkatholizismus un se1-
müdungserscheinungen leidet, die durch päpstliches Cha- NeTr bıs zZzUu Unflätigen gehenden Protesttormen erste-
rısma und Sympathıiewerben 1U  S notdürftig überdek- hen och nNnUu versucht INa  — schon seıt Jahren In Brasılien
ken un aum kompensıeren sınd. Druck auszuüben auf Jjenen beträchtlichen großen

eıl der Bıschöfe, die der Befreiungstheologie bzw denIn einer Phase, ın der ‚War iıne enge einzelner und die volkskirchlichen Formen des Kırcheseins deni1ne oder andere Gruppe ihren Glauben viel bewulßfster le- Armen des Landes nahestehen, schickt dortigen Kardıinä-ben, aber aum vernehmbare Impulse weder VO len europäısche Eminenzen als Vısıtatoren, dıe dadurchnoch VO  — oben o1bt, wen1g aufrüttelnde,
Mensch und Gesellschaft In ıhren Wıdersprüchen erste-

selbst 1ın ıne ihnen unliıebe Sıtuation kommen, bemüht
sıch durch Personalaustausch und Begünstigung VO Flü-hende geistliche Persönlichkeiten g1bt, iıne NEeEUE Flucht

In iıne keineswegs ımmer fromme Innerlichkeit droht, 1St geln, deren Gesinnung nach zentralkırchlicher Auffas-
SUNg dıe Reinheıit der Lehre besser garantıert, dıejeder Passıvıtätszwang, jeder Entmutigung schaftende IDe-

gyalısmus eın heilsgeschichtliches Unglück. In einer lau- Entwicklung adminıstrativ In den Griuft bekommen.
Theologen, auch Bischöfe und Laıen, deren Glaube unbenssıituation, ın der die miıssionarıschen Antriebskräfte deren kirchliche Gesinnung außer rage stehen, werdenfehlen, die Theologıe In ormale Wıssenschaftlichkeit generell (und indem Minderheiten VOoO  a den Hauptströ-{lüchtet, die ökumenischen Energien erlahmen, aum
1LI1C  — nıcht unterschieden werden) 1ın Verdachrt gebracht,Probleme, auch besonders akute Ehefragen, Erzıe-

hungsfragen, Sozılalısatiıonsiragen, Ämterfragen wırk- Irrlehren oder kirchenftremden Ideologien anzuhängen
oder solche überhaupt Öördern. Und verschiedene Be-lıch durchdiskutiert werden un: vielfach auch die Mög-

lıchkeiten un Urgane ın Kırche und Gesamtgesellschaft gleıt- un Folgemafisnahmen 1m Zusammenhang miıt der
Maßregelung Boffs zeıgen, WI1€e sehr gegenwärtig derdafür tehlen, WIr als Katholiken intellektuell WI1€e ıne

u Novemberlandschafrt aussehen, wiırkt Drosselung Druck sowohl autf die Franzıskaner als Orden (vgl ds
Hefit, 294) WI1IeE auf den brasılianıschen Epıiskopat (vgl.vo  s Meinungsfreiheit besonders kontraproduktiv. In e1l- ds Hefit, 297) auch admınıstratıv verstärkt wiırd.

11C Entwicklungszustand der Kırche, In dem, VO  a Sanz
wenıgen Ausnahmen abgesehen, nıcht einmal Katholische
Akademien als Veranstalter und VO Publikum her 1mM- Diıe en als Beispiel
stande sınd, das LUunNn, wofür S1e da sınd: das Gespräch Anstatt durch Argumente Klärungsprozesse voranzubrın-ermöglıchen zwıschen Kırche un der Kultur der Ge:
samtgesellschaft, müßÖte In der Kirche eigentlıch eın jeder SCNH, wırd alleın nach Ordnungskriterien vertahren. Und

plötzlich erscheıint das Verhältnis Roms mancherdem Hımmel dankbar seın für jeden, der eın Problem autf-
macht, 1ne Diıskussion In Gang bringt, eiınmal ine Kon- Orts- oder Regionalkırche als das DUrc Gegenteıl eiınes

Liebesbundes der Kırchen, dem Rom VOrSsItzt: als zentralı-TSE anzettelt oder Sar die Lösung eines Konflikts ıIn
nıcht schon hundertmal ausgeltretenen Bahnen andeutet. stisch geführtes „System , In dem Dıfferenzierungen,

Pluralısmen, abweichende Meınungen 1U  — WweIlt ZUSC-
lassen werden, als S$1e dem Bedürftfnis nach zentral
beherrschbaren Einheitsregelungen nıcht In die QuereDie ro Diszıplın  44 kommen. Eın seltsamer Zentralısmus überwuchert >

Aber Was hat das alles mI1ıt dem ede- und Schreibverbot durch heutige Verwaltungs- und Kommunikationsmetho-
tür einen brasılianıschen Franzıskaner als Person un den erleichtert, mehr denn Je die Kırche. In Rom brüten

detailbesessene Kuri:enbeamte über Katechismen undVertreter der Befreiungstheologie tun ” Nıchts, WeEeNn

INa  5 die Mafsnahmen Bofft für sıch sıeht, aber sehr über Übersetzungen VO lıturgıschen un bıblischen Tex-
vıel, Wenn S1e Symptom einer gesamtkırchlichen Entwick- ten, als ob dıe zentralen gesamtkırchlichen Instanzen dıe
lung sınd. S1e sınd leider. Nıcht In dem Sınne, da{fß NnUu besseren Sprachkünstler besäßen als die VO  S Ort und als
alle In ırgendeiner Weıse eigenwillıge Wege gehenden ob alle Wahrheit der Lehre VO  a iıhrer „sprachlichen Eın-
Theologen (wo sınd S1e schon?) mMI1t ähnliıchen „Proble- kleidung” un nıcht VO  — der vermittelten „Substanz“ ab-
men rechnen hätten, sondern weıl dıe Ma{fnahmen hinge.

Bofftf LLUTr eın kleines Glied In eıner Kette VO  S Vor- ach zentralkirchlicher Sıcht oder jedenfalls nach Auft-
gangen sınd, dıe alle Hınweise auf ıne vornehmlıch dıszı- fassung der zuständıgen Kongregatıion scheıint ur DPriı-
plinäre Lösung VO Konflikten sınd. matsfunktion gehören, da{fß beı der Besetzung DO  x

Man raucht nıcht das Beıispıiel Holland strapazıeren, Lehrstühlen, möglıchst konkordatär gesichert, auch Rom
schon seIt langem sehr gezielt versucht wurde, durch seın Plazet o1bt. „Jeder Dreck“ mMUSSe, stöhnte VOT einıger

eiınen bald vollzähligen Rıichtungsaustausch 1mM Episkopat eıt eın Bıschof, 1U wıeder Rom vorgelegt werden.
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Freiheiten, die selbst VOT dem / weıten Vatiıkanum als Hınter das Konzıl zuruück
selbstverständlich yalten, sınd inzwischen nıcht mehr.
(semeınt sınd verschiedene, 1ın etzter eıt sıch mehrende Das eigentliche Problem ISt be] ]] dem aber SAl nıcht eın
Eingriffe des Apostolischen Stuhles ın das Leben einzelner bißchen mehr oder wenıger Zentralısmus, eın bißchen
Orden Konflikte o1bt, wırd nıcht e  gert, iıne mehr oder wenıger zentral-regionale oder auch lokal-
einzelne Ordensprovınz VO  - ihrem Mutterhaus abzutren- kıirchliche Bürokratie. Denn Zentralısıerung und Üüro-
11EC  - oder In eın Ordenskapıtel, WI1€e Jetzt bei den Franzıs- kratisıerung vollzıehen sıch nıcht 1m luftleeren Raum,
kanern, als päpstlichen „Sonderdelegıierten” den Sekretär sondern verstärken Trends, wenden sıch bestimmte
der Ordenskongregatıion entsenden, der selnerseılts Entwicklungen und ördern andere. Es 1St unschwer
genlert ın dıe Tagesordnung eingreift. Im Falle der nbe- erkennen, Wer dabeı, willentlich oder auch unwillentlich,
schuhten Karmelıitinnen wurde der Streıt zwıschen einer die zentralkırchlich 1n erster Linıe Begünstigten sınd.
lautstarken Miınderheıit und eıner übergrofßen Mehrkheıit Nıcht dıejenıgen, die manchmal noch allzusehr In sıch
durch Entzug des Rechts auf Ausarbeıtung eınes selbst VEISPONNCNH MGCUE Formen kirchlichen Gemeın-
Statuts entschieden. Die Ausarbeıtung hat auf Weısung schafslebens erproben oder die der Alltagserfahrung tol-
des Staatssekretarıats dıe Ordenskongregatıon selbst gend auf egen eın chrıistliches Zeugnıs geben
übernommen. Andere Eıngriffe, W1€e vor Jahren be1 den Je- versuchen, nıcht Basısgemeinden oder SpONtan pras
sulıten und be1 verschıedenen, VOT allem Frauenorden ıIn matıischen 7wecken sıch bıldende Gruppen VO  —_ Katholı:-
den USA,; sınd hinlänglıch ekannt. ken oder dıejenıgen, die sıch In den verschiedensten
Natürlıch WAar In vielen Orden In der Reformphase der Feldern Vermittlung zwıschen kırchlicher und profa-
Nachkonzilszeit ein1ıges durcheinandergeraten. ber NnNeTr Welt bemühen, sondern solche Organısationen, die
lıeße sıch nıcht be] Orden, die noch lebendig sınd und e1l- bereıt sınd, der Kırche, aufgrund welcher Kirchen- un
1C  _ ausreichenden Rückhalt VO ihren Aufgaben her ha- Weltsicht auch immer, dırekten, WECNN geht, auch polifi—
ben,; wenıgstens eın wen1g mehr auf die inneren Selbsthei- schen Einflu{£ß sıchern und Kırche VOT allem als gesell-

schaftliıchen Eintflufsfaktor einzusetzen.Iungskräfte vertrauen, die auch eiınmal nach orn und
nıcht immer nach rückwärts wıirken würden”? Die Orden och solche Schlagseite wAäre womöglıch noch erträglıch,
gehören bisher mıt ihrem relatıven Eıgenleben den INn Grenzen Og heilsam, aber noch mehr gefördert WEeTI-

eher treiheitlichen und demokratischen Elementen In der den gegenwärtig Jjene Gruppen und Grüppchen fundamenta-
Kırche. Gegenwärtig vollzieht sıch W1€E noch n1ı€e ıne Ver- Iistischer Prägung, die dıe Wiıederholung VO  — Glaubensfor-
amtlıchung der Orden Dabe1 scheıint dıe gegenwärtige meln mI1t Glaubensstärke verwechseln un die ENISPTE-
Ordenspolıtiık Roms autf nıchts anderes als auf ıne Fest- chend überall Abfall, Häresıen, Iloyalıtät wıttern und
schreibung ıhres Istzustandes hinauszulauten be] gleichze1- nıcht verstehen, da{fß auch innerkiırchliche Kritik iıne
tiger Denaturierung des Eıgenlebens der Orden, indem orm der Liebe Z  _ Kırche seın kann, WEenNnn S$1Ee ihrerseıts
INa  —_ S1e ohne Rücksicht auf den Ordenszweck In die hinteriragbar bleibt und sıch selbst nıcht verabsolutiert.
dentliche Seelsorge hineindrängt. Weder ine Rückbesın- Diese Gruppen und Grüppchen genıeßen gegenwärtig
NUung auf dıe Ursprünge noch Vorgriffe auf gewandelte i1ıne kirchliche Aufmerksamkeıt, dıe ihnen weder VO der
Formen des Ordenslebens scheinen 1INs Konzept pas- Zahl noch VO der Qualirtät ihrer Argumente her
sen Obwohl beıdes dem erklärten Wıllen des Konzıls eNLTL- kommt. So mancher Kırchenmann 1ın mancher Diözese
spräche Wagtl INa  - NUur dıe Festschreibung des Status qUO IST damıt beschäftigt, hre nach Rom gesandten un VO

ber WEeNN nıcht alles täuscht, 1St dies 11U  S e1n Strang eıner dort mıt Anirage weıtergeleıteten Anklagen un Proteste
gezielt angelegten Entwicklung. Es gyibt schon se1lIt Jahren, verarbeıten. S1e bestürmen Bischöfe mı1ıt Brietfen, dıese
gelegentlıch auch VO  —; vatıkanıschen Gesprächspartnern gehen auch A4AUS Angst, on aus zentralkırchlicher Sıcht
bestätigte Bemühungen eiıner neuerlichen Zurückdrängung LWAS talsch machen oder ZAUE  Z innerkirchlichen Verun-
des Lati:enelements. Die stetige Wiıederholung eınes Papstzı- sıcherung beizutragen die oder auch anderen

VO  e der „Laisıerung der Kleriker“ un VO  e „Klerika- übersehend diesen „Schafen“ nach un: behandeln de-
lısıerung der Laien”, Jetzt auch wıeder 1ın dem Vorbere1- IcnN Eıngaben un Proteste 5 als ob hauptsächlich S1€e dıe
tungspapıer ZUrTr nächsten (ordentlichen) Bıschofssynode kırchliche und öftfentliche Meınung verkörperten. Das
über dıe Laıen, hat ‚WAar eınen Hauptton: die Forderung führt dann nıcht selten seltsamen Verrenkungen, W1€
nach wıeder entschıiedenerem Zeugnıis der Laıen 1mM christ- be] der Stellungnahme des Ständıgen Rates der Deut-
lıchen Weltrdienst. ber der Nebenton, die Laıen möchten schen Bischofskonferenz dem Godard-Film „Marıa
sıch doch, bıtte sehr, ıhre eıgenen Aufgaben kümmern un Joseph” (vgl ds Heft, 256)8 den dıe Bischöfe W1€e der
und sıch nıcht sehr INn Angelegenheiten des kırchlichen apst den melsten zuständıgen katholischen
Amtes einmıschen, 1St nıcht überhören. Be1 Laıen mMUuU Fachstellen mi1t keinem einzıgen, den Fiılm wıirklıch tret-
INa sıch halt doch mehr auf Loyalıtät verlassen können ftenden Argument verurteılen, aber mMIıt dem dreimalıgen
und dabel möglıcherweıise allerhand Nıichtkonformes ın Hınweiıs auf die „vıelen Gläubigen“, dıe sıch In ihren relı-
auf nehmen. Be1 Klerikern aßtrt sıch Konftormität leich- Z1Öösen Gefühlen verletzt tfühlen. Heraus kommt dann bel
ter erzwıingen und deswegen auch unbeschwerter reg1e- dieser und be1 vielen anderen Gelegenheiten ıne NUuULr
RC SO meınt INa  —_ wenıgstens, obwohl das Kalkül ıIn wırklıch „katholiziıstische“ Kleingeisterei, In der Denun-
beıden Rıchtungen überhaupt nıcht stiımmen mu zıanten und Sektierer hre hohen Zeıten haben
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ber auch da 1STt das Problem nıcht sehr das fundamen- un diese VOoO  —_ innen heraus nıcht verchristlichen, aber
talıstısche Syndrom 1n seıner spezıellen Zuspitzung. Wır sS1€e für eın christliches Leben wieder durchlässiger -

werden nıcht Dreiviertellefebvreanern. Obwohl die chen. Wıe 111 S$1e mıt dieser Aufgabe zurechtkommen,
Formklarheit selnes jeden Wandel ausschließenden Struk- WEeNnN S$1e den Trend einer fundamentalistisch gepragten
ISS Gestalt- und Dogmen-Denkens manchen auch Sonderkultur gleichsam VO Amts SChH Öördert un den
11U  _- halbherzigen Sympathisanten des „Erzbischofs VO dann unvermeıdlich werdenden Wirklichkeitsverlust e1InN-
Ecöne“ faszıniıeren mudfßs, x1ibt e$s gegenwärtig sehr viel t1e- tach ın auf nımmt>? Und WI1€e wollen WIr der alles eNLTL-

tergreitende und ErnNster nehmende, das kirchliche scheidenden Aufgabe gewachsen se1n, den Glauben dıe
Handeln beeinflussende Umdenkungsprozesse. Vom „3-g' künftigen (Generationen weıterzugeben, Wenn Verkündi-
g10rnamento” soll schon Sar nıcht mehr geredet werden. SUung kırchenamtlich ZUur Wıederholung dogmatischer
Man dahınter iıne VO  — einem gütıgen, aber orel- Formeln und die instıtutionelle Sıcherung der Kırche un
sCM„H apst leichtfertig In die Welt Anpassungsvo- nıcht die Realısıerung ihres Heılsdienstes den Men-
kabel Da damıt nıchts Geringeres gemeınt WAar als die schen (vgl „Lumen Gentium ” , ZUuU eigentlichen Ziıel

kırchenamtlichen Handelns wırd? Wıe soll christlicherUnterscheidung der Substanz der Lehre VO deren jeweıls
zeıtgenössıscher „sprachlicher“ Formulıierung, wırd dar- Glaube birchlich gelebt un: weıtergegeben werden, WEenNn

über geflissentlich übersehen. Paul emühte sıch noch nıcht dıe persönlıchen Erfahrungen des täglıchen Lebens
Differenzierung, Jjetzt sınd auch Dıfferenzierer nıcht das Materı1al sınd, AaUS$ dem einzelne und Gemeıinden sıch

mehr gefragt. Dıies merkt INa  z daran, da{fß VO I1 Vatıka- formen, sondern abstrakte, 1INns kırchliche Recht über-
U Grundaussagen WI1Ie€e die, dafß ıne Kang- SGLEZTE Glaubens- un Sıttenregeln alleın ohne Rückbezug
ordnung der Wahrheiten 1bt, JE nach der verschiedenen auf Erfahrungswirklichkeit dıe kırchliche Strategıe be-
Art des Zusammenhangs mıt dem Fundament des christli- stımmen? Und WEeNnNn dabe!] dıe dies alles schön verwal-
chen Glaubens“ Ökumenismusdekret, D zunehmend tende und regelnde Kırche eiınem instıtutionellen
angegriffen und als unglücklıche, Sar schädliche Konzes- Gerippe abmagert, dem nıcht die Wächter, aber die Jäu-
S10N des I1 Vatıkanums einen ’grassıerenden Relatıviıs- bıgen tehlen?
INUu»$s interpretiert werden. Und W1€e solche Bemühungen Solschenizyn hat ın seinem berühmten Brieft Patriarch
leiben auch dıie, dem IIl. Vatikanum überhaupt jeden Pımen sınngemäfßs geschrieben: WEeNN die russısch-ortho-
Lehrrang abzusprechen und selıne Konstitutionen und doxe Kırche staatshörıg bleıbe un sıch AUS Sorge
Dekrete als pastorale Ma{fßnahmen verstehen, die das instıtutionelle Gefüge nıcht wehren gELraUE, werde
sıch leicht rückgängig machen lassen, nıcht ohne Wır- Ende VO ihr UTr noch die Patrıarchatsverwaltung üb-
kung. Dıie Umdeutung des „pastoralen Charakters“ auch rigbleiben. Solschenizyn hat sıch vermutlıch sehr SC-
der Lehraussagen des I1 Vatıkanums INn pastorale Unver- täuscht. och iıne Kırche, die In ihren größeren Teılen In
bindlichkeit hat zunehmend nıcht 11U  — Letebvre- Freiheit lebt, aber iıne wirklich produktıve Auseıiınander-

Anhänger. SELZUNgG mıt iıhrem gesellschaftlichen Umfteld durch innere
Und während lange auf sehr unbestimmte Weıse seın Dıiszıplinierung verhindert un wıeder einen rıg1d tormel-
„Geıst“ beschworen wurde, verkommt das Konzıl Jetzt haften Glauben ZU Ma{fstab kırchlicher Führung
auf zuLt katholisch einem Zitatensteinbruch. nımmt, schafft cehr viıel leichter, auf die eıgene NstItu-

tionalıtät reduziert werden. Der profanen, relıg1ös
neutralen Gesellschaft 1St ıne auf Institutionalıtät redu-Was Wır  IC Kopfzerbrechen machen

mußte zierte un 1ın sıch un: mı1t ihrer Umwelrt 1ın „Friıeden“ le-
bende Kırche 1L1UT recht; mıt iıhr äßt sıch problemloser

Indessen steht die Kırche VOT ungeheuren Aufgaben. S1e umgehen. Man ann S1€, WEeEenNnn sS$1e iın der Ausstrahlung
1STt auf dem Weg, Weltkirche werden. SI1e mu die schwach, aber instıtutionell stark ISt; auch ungenıerter für
Probe darauf aber ETSLT noch bestehen. Wıe soll der dıe eigenen 7wecke einsetzen als ıne pluralıstischere Kır-
schwierige Inkulturationsprozeß In geschichtlich nıcht che, die auf vielerle] Weıse mıt akuten Problemen VeI-
christlich gepräagten Ländern und Kulturen gelıngen, wachsen 1St und den eıgenen interessenleıtenden
WCNN okaler Anpassung be] eıner Einheits- Perspektiven querstehen ann
kırchlichkeit bleibt und plurale VWege, das Christentum uch für die Kırche ISt eın solches Christentum schwier1-
nach Raum un eıt sıtuatiıonsgerecht inkarnıeren, SCr Und schwieriger ISTt In iıhm auch die Unterscheidung
schon 1m Ansatz erstickt werden. Was Jetzt 1n der al- der Geilster. Dennoch lıegt se1ın un der Kırche Zukunft
ler Indiokultur noch sechr europäıischen elt Lateiınamerı 1- gerade ın den sıch selbst rührenden Gruppen und (Gemeın-
kas dıesbezüglıch bewerkstelligen ware, 1St Ja 11U  —_ eın den, Spirıtualıtäten und Theologien. Sıe Jeweıls für das
Vorausschatten dessen, Was auf die Kırche in den atro- (3anze der christlichen Botschaft aufzuschließen und S1€,
asıatıschen Ländern zukommt, Wenn mMIıt eiınem afrıka- WEeNnN nötıg, In dem eınen Glauben zusammenzuführen,
nısch, indısch, Japanısch, chinesisch gepräagten Christen- ohne ıhr Lebensrecht bestreiten oder beschneiden,
eu  3 wiırklich gemacht wiırd. ware Aufgabe eiıner kırchlichen Führung, die Menschen
Dıie Kırche mu Wege finden, ıIn ıhren Gläubigen S1tua- christlich un dem eiıgenen Auftrag geıstlıch gerecht WeTr-
tiıonsnah In der gesellschaftlichen Gesamtkultur leben den ıll Davıd Seeber


